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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Markenschutzgesetzes 1970 
§ 17. (1) bis (2) … § 17. (1) bis (2) … 
 (2a) Erfolgt die Registrierung auf Grund der Teilung einer Anmeldung oder 

Registrierung, so ist ein Hinweis auf die Teilung und das Aktenzeichen der An-
meldung, von der die Teilung ursprünglich ausgegangen ist, ins Register aufzu-
nehmen. Als Tag der Anmeldung im Sinne des Abs. 1 Z 3 gilt der Tag der Anmel-
dung, von der die Teilung ausgegangen ist; ebenso gelten eine für diese Anmel-
dung beanspruchte Priorität oder ein zustehender Zeitrang gemäß Abs. 2 auch für 
die Teilung, sofern die Waren oder Dienstleistungen der Teilung von der Priorität 
oder dem Zeitrang erfasst sind. 

(3) … (3) … 
(4) Über die Registereintragungen gemäß Abs. 1 erhält der Markeninhaber 

eine amtliche Bestätigung. 
(4) Über die Registereintragungen gemäß Abs. 1 und Abs. 2a erhält der Mar-

keninhaber eine amtliche Bestätigung. 
(5) bis (6) … (5) bis (6) … 
§ 19. Das Markenrecht entsteht mit dem Tag der Eintragung in das Marken-

register (Registrierung). Die Schutzdauer endet zehn Jahre nach dem Ende des 
Monates, in dem die Marke registriert worden ist. Sie kann durch rechtzeitige 
Zahlung einer Erneuerungsgebühr immer wieder um zehn Jahre verlängert wer-
den. Die neue Schutzdauer ist ohne Rücksicht auf den Tag der Erneuerung vom 
Ende der unmittelbar vorangegangenen Schutzdauer an zu berechnen. 

§ 19. (1) Das Markenrecht entsteht mit dem Tag der Eintragung in das Mar-
kenregister (Registrierung). Die Schutzdauer beträgt zehn Jahre ab dem Tag der 
Anmeldung. Sie kann durch rechtzeitige Zahlung einer Erneuerungsgebühr immer 
wieder um zehn Jahre verlängert werden. Die neue Schutzdauer ist ohne Rücksicht 
auf den Tag der Erneuerung vom Ende der unmittelbar vorangegangenen Schutz-
dauer an zu berechnen. 

 (2) Über die Verlängerung ist ein Hinweis in das Register einzutragen. 
 § 19a. (1) Das Patentamt informiert den Markeninhaber spätestens sechs Mo-

nate im Voraus über das Ende der Schutzdauer. Dieses Informationsschreiben 
bedarf weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung der Behörde. 

 (2) Die Information gemäß Abs. 1 oder ihr Unterbleiben ist für die Schutz-
dauer oder Erneuerung ohne Belang und begründet keine Ansprüche. 

§ 21. (1) Jede angemeldete Marke ist ferner vom Patentamt darauf zu prüfen, 
ob sie prioritätsälteren Marken, die für Waren oder Dienstleistungen derselben 
Klasse registriert sind, gleich oder möglicherweise ähnlich ist (Ähnlichkeits-
recherche). Gleiche oder möglicherweise ähnliche Marken sind dem Anmelder mit 

§ 21. (1) Wenn mit der Markenanmeldung eine Ähnlichkeitsrecherche bean-
tragt wird, hat das Patentamt schriftlich Auskunft darüber zu geben, ob das ange-
meldete Zeichen prioritätsälteren Marken, die für Waren oder Dienstleistungen 
derselben Klasse registriert sind, gleich oder möglicherweise ähnlich ist. Sofern 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dem Hinweis mitzuteilen, dass das angemeldete Zeichen im Fall der Zulässigkeit 
(§ 20 Abs. 2) registriert werden wird, sofern die Anmeldung nicht innerhalb der 
vom Patentamt gesetzten Frist zurückgenommen wird. 

die hierfür erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen 
gegeben sind, umfasst diese Ähnlichkeitsrecherche auch angemeldete Zeichen, 
Unionsmarken und angemeldete Unionsmarken. Gleiche oder möglicherweise 
ähnliche Marken sind dem Anmelder mit dem Hinweis mitzuteilen, dass das an-
gemeldete Zeichen im Fall der Zulässigkeit (§ 20 Abs. 2) registriert werden wird, 
sofern die Anmeldung nicht innerhalb der vom Patentamt gesetzten Frist zurück-
genommen wird. 

(2) Die Mitteilung gemäß Abs. 1 oder ihr Unterbleiben ist für die Beurteilung 
des Schutzbereiches der betroffenen Zeichen ohne Belang. Sie bedarf weder einer 
Unterschrift noch einer Beglaubigung der Behörde. 

(2) Die Mitteilung gemäß Abs. 1 ist für die Beurteilung des Schutzbereiches 
der betroffenen Zeichen ohne Belang. Sie bedarf weder einer Unterschrift noch 
einer Beglaubigung der Behörde. 

§ 21a. International registrierte Marken (§ 2 Abs. 2), für die Schutz in Öster-
reich beansprucht wird, sind, sofern die hiefür erforderlichen technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind, innerhalb der für die Mitteilung 
der Schutzverweigerung offenstehenden Frist auf Ähnlichkeit zu prüfen. § 21 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

entfällt 

§ 23. (1) Mit dem Tag der ordnungsgemäßen Anmeldung einer Marke erlangt 
der Anmelder das Recht der Priorität. 

§ 23. Mit dem Tag der ordnungsgemäßen Anmeldung einer Marke erlangt der 
Anmelder das Recht der Priorität. 

(2) Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer angemeldeten oder ein-
getragenen Marke kann nachträglich erweitert werden. Für eine solche Erweite-
rung gelten die Vorschriften über die Anmeldung von Marken sinngemäß. 

 

 § 23a. (1) Durch eine Teilungserklärung kann der Anmelder einer Marke die 
Anmeldung oder der Inhaber einer registrierten Marke die Registrierung hinsicht-
lich bestimmter Waren oder Dienstleistungen teilen, die sich weder mit den ver-
bleibenden Waren oder Dienstleistungen noch mit jenen anderer Teilungen über-
schneiden dürfen. § 16 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. 

 (2) Wird die Entrichtung der Teilungsgebühr nicht binnen zwei Monaten ab 
Einreichung der Teilungserklärung veranlasst, so gilt die Teilungserklärung als 
nicht eingebracht. Eine Verlängerung der Frist, eine Weiterbehandlung oder eine 
Wiedereinsetzung in die Frist zur Entrichtung der Teilungsgebühr findet nicht 
statt. 

 (3) Im Übrigen gelten bei einer Teilung einer angemeldeten Marke die Vor-
schriften über die Anmeldung von Marken sinngemäß. 

 (4) Betrifft die Teilungserklärung eine Registrierung, so wird die Teilung mit 
der Eintragung in das Register wirksam. Eintragungen im Register zur Marke, von 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der die Teilung erfolgt, werden zu der durch die Teilung entstehenden Eintragung 
ins Register übernommen, sofern sie einen Bezug zu deren Waren oder Dienstleis-
tungen aufweisen. 

 (5) Für registrierte Marken ist vor Ablauf der Widerspruchsfrist (§ 29a 
Abs. 1) eine Teilungserklärung nicht zulässig. Betrifft eine Teilungserklärung 
Waren oder Dienstleistungen, die Gegenstand eines Widerspruchs oder eines An-
trages gemäß §§ 30 bis 34, §§ 66 oder 66a sind, wird eine Teilung erst in das Re-
gister eingetragen, wenn das betreffende Verfahren gemäß § 29b Abs. 6 erledigt 
oder rechtskräftig entschieden ist. 

§ 28. (1) Die Umschreibung der Marke, die Eintragung und Löschung von 
Lizenz- und Pfandrechten erfolgen auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten und 
Vorlage einer Urkunde. Wenn die Urkunde keine öffentliche ist, muss sie mit der 
ordnungsgemäß beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden ver-
sehen sein. Die Eintragung und Löschung von Pfandrechten erfolgt auch auf ge-
richtliches Ersuchen. 

§ 28. (1) Die Umschreibung der Marke, die Eintragung und Löschung von 
Lizenz- und Pfandrechten erfolgen auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten. Die 
Eintragung und Löschung von Pfandrechten erfolgt auch auf gerichtliches Ersu-
chen. 

 (2) Mit dem Antrag ist die Urkunde, auf Grund der die Eintragung geschehen 
soll, in Kopie vorzulegen. Wenn das Original der Urkunde keine öffentliche Ur-
kunde ist, muss sie mit der beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfü-
genden versehen sein. Im Fall der Umschreibung der Marke kann an Stelle der 
Urkunde auch eine übereinstimmende Erklärung der Parteien oder ihrer Vertreter 
zur Umschreibung vorgelegt werden. 

 (3) Der Antrag, die Urkunde und die Erklärungen unterliegen nach Form und 
Inhalt der Prüfung des Patentamts. Das Patentamt kann, wenn sich begründete 
Zweifel ergeben, Originale oder beglaubigte Kopien oder weitere Unterlagen ver-
langen. 

(2) Rechtsstreitigkeiten über Rechte an Marken sowie die Verfahren auf Lö-
schung (§§ 30 bis 34 und § 66), auf Übertragung (§ 30a) sowie auf nachträgliche 
Feststellung der Ungültigkeit einer Marke (§ 69a) sind auf Antrag im Markenre-
gister anzumerken (Streitanmerkung). 

(4) Rechtsstreitigkeiten über Rechte an Marken sowie die Verfahren auf Lö-
schung (§§ 30 bis 34 und §§ 66 bis 66a), auf Übertragung (§ 30a) sowie auf nach-
trägliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke (§ 69a) sind auf Antrag im 
Markenregister anzumerken (Streitanmerkung). 

(3) Im übrigen gelten § 43 Abs. 3, 4 und 7 und § 45 Abs. 2 des Patentgeset-
zes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß. 

(5) Im übrigen gelten § 43 Abs. 3 und 4 sowie § 45 Abs. 2 des Patentgeset-
zes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß. 

(4) Die im Abs. 1 erwähnten Eintragungen sind auf Antrag in der amtlichen 
Bestätigung über die Registereintragung (§ 17 Abs. 4) zu vermerken. 

(6) Die im Abs. 1 erwähnten Eintragungen sind auf Antrag in der amtlichen 
Bestätigung über die Registereintragung (§ 17 Abs. 4) zu vermerken. 

(5) Die Umschreibung der Marke ist zu veröffentlichen. (7) Die Umschreibung der Marke ist zu veröffentlichen. 
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Verbandsmarken Verbandsmarken und Gewährleistungsmarken 
§ 63. Der Anmeldung der Verbandsmarke muss eine Satzung beigefügt sein, 

die über Namen, Sitz, Zweck und Vertretung des Verbandes, über den Kreis der 
zur Benutzung der Verbandsmarke Berechtigten, die Bedingungen der Benutzung, 
die Entziehung des Benutzungsrechts bei Mißbrauch der Verbandsmarke und über 
die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle der Verletzung der Verbands-
marke Auskunft gibt. Bei Verbandsmarken nach § 62 Abs. 4 muss die Satzung 
darüberhinaus vorsehen, dass jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus 
dem betreffenden geographischen Gebiet stammen und den in der Markensatzung 
enthaltenen Bedingungen für die Benutzung der Verbandsmarke entsprechen, 
Mitglied des Verbandes werden kann. Spätere Änderungen der Satzung sind dem 
Patentamt mitzuteilen. Sie werden anderen gegenüber erst mit dem auf diese Mit-
teilung folgenden Tag wirksam. Die Satzung und ihre Änderungen sind in zwei 
Stücken vorzulegen. Die Einsicht in die Satzung steht jedermann frei. 

§ 63. (1) Der Anmeldung der Verbandsmarke muss eine Satzung beigefügt 
sein, die zumindest folgende Angaben enthalten muss: 
 1. Name und Sitz des Verbandes, 
 2. Zweck und Vertretung des Verbandes, 
 3. den Kreis der zur Benutzung der Verbandsmarke Berechtigten 
 4. die Bedingungen der Benutzung, einschließlich Sanktionen bei Miss-

brauch der Verbandsmarke wie insbesondere die Entziehung des Benut-
zungsrechts, 

 5. die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle der Verletzung der Ver-
bandsmarke. 

 (2) Bei Verbandsmarken nach § 62 Abs. 4 muss die Satzung darüber hinaus 
vorsehen, dass jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betref-
fenden geografischen Gebiet stammen und den in der Markensatzung enthaltenen 
Bedingungen für die Benutzung der Verbandsmarke entsprechen, Mitglied des 
Verbandes werden kann, sofern diese Person auch alle anderen Bedingungen der 
Satzung erfüllt. 

 (3) Jede Änderung der Satzung ist dem Patentamt vorzulegen. Sie wird für 
die Zwecke des Verbandsmarkenschutzes erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem 
der Hinweis auf die Änderung ins Markenregister eingetragen worden ist. 

 (4) Die Einsicht in eine beim Patentamt eingebrachte Satzung steht jeder-
mann frei. 

 (5) Unbeschadet § 62 und § 63 Abs. 1 und 2 ist die Anmeldung einer Ver-
bandsmarke oder der Antrag auf Eintragung einer Satzungsänderung in das Mar-
kenregister abzuweisen, wenn 
 1. die Satzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt 

oder 
 2. die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeu-

tung der Marke irregeführt wird, insbesondere wenn diese Marke den 
Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Verbands-
marke. 
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 § 63a. (1) Eine Gewährleistungsmarke ist eine Marke, die bei der Anmeldung 

als solche bezeichnet wird und geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für 
die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der 
Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder 
andere Eigenschaften, ausgenommen die geografische Herkunft, gewährleistet, 
von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. 

 (2) Eine Gewährleistungsmarke kann nur anmelden, wer keine gewerbliche 
Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine 
Gewährleistung besteht, umfasst. 

 (3) Der Anmeldung der Gewährleistungsmarke muss eine Markensatzung 
beigefügt sein, die zumindest folgende Angaben enthalten muss: 
 1. Name und Sitz des Rechtsträgers, 
 2. eine Erklärung des Rechtsträgers, die Anforderungen des Abs. 2 zu erfül-

len, 
 3. eine Wiedergabe der Gewährleistungsmarke, 
 4. den Waren- oder Dienstleistungsbereich, für den die Gewährleistungs-

marke bestimmt ist, 
 5. die durch die Marke zu gewährleistenden Eigenschaften der Waren oder 

Dienstleistungen, 
 6. die Bedingungen für die Benutzung der Gewährleistungsmarke, ein-

schließlich Sanktionen, 
 7. die zur Benutzung der Gewährleistungsmarke berechtigten Personen, 
 8. die Art und Weise, wie die von der Gewährleistung umfassten Eigen-

schaften zu prüfen und die Benutzung der Marke zu überwachen ist. 
 (4) Jede Änderung der Satzung ist dem Patentamt vorzulegen. Sie wird für 

die Zwecke des Gewährleistungsmarkenschutzes erst ab dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem der Hinweis auf die Änderung ins Markenregister eingetragen worden ist. 

 (5) Die Einsicht in eine beim Patentamt eingebrachte Markensatzung steht je-
dermann frei. 

 (6) Im Übrigen finden die Vorschriften dieses Bundesgesetzes auf Gewähr-
leistungsmarkenanmeldungen und Gewährleistungsmarken entsprechende An-
wendung, soweit in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist. Insbesondere 
gilt eine ernsthafte Benutzung der Gewährleistungsmarke durch eine gemäß der 
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Markensatzung hierzu berechtigte Person als Benutzung im Sinne des § 33a. 

 (7) Unbeschadet Abs. 2 bis 3 und Abs. 6 1.Satz ist die Anmeldung einer Ge-
währleistungsmarke oder der Antrag auf Eintragung einer Satzungsänderung in 
das Markenregister abzuweisen, wenn 
 1. die Satzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt 

oder 
 2. die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeu-

tung der Marke irregeführt wird, insbesondere wenn diese Marke den 
Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Gewährleis-
tungsmarke. 

§ 64. Bei der Registrierung von Verbandsmarken hat das Patentamt in das 
Markenregister und in die der Partei auszufolgende Bestätigung die im § 17 Abs. 1 
vorgeschriebenen Angaben mit folgender Ergänzung und Änderung aufzunehmen: 
 1. unter der Registernummer das Wort „Verbandsmarke“; 
 2. einen Hinweis auf die Satzung und ihr Datum. 

§ 64. (1) Bei der Registrierung von Verbandsmarken hat das Patentamt in das 
Markenregister und in die der Partei auszufolgende Bestätigung die im § 17 Abs. 1 
und Abs. 2a vorgeschriebenen Angaben mit folgender Ergänzung und Änderung 
aufzunehmen: 
 1. unter der Registernummer das Wort „Verbandsmarke“, 
 2. einen Hinweis auf die Satzung und ihr Datum. 

 (2) Auf Gewährleistungsmarken ist Abs. 1 sinngemäß anzuwenden. 
§ 65. Verbandsmarken können nur auf Verbände im Sinne des § 62 Abs. 1 

oder 2 übertragen werden. Dem Umschreibungsantrag muss die Satzung des neuen 
Inhabers beigefügt sein. § 63 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 65. (1) Verbandsmarken können nur auf Verbände im Sinne des § 62 Abs. 1 
oder 2 übertragen werden. Dem Umschreibungsantrag muss eine Satzung gemäß 
§ 63 beigefügt sein. 

 (2) Gewährleistungsmarken können nur auf Rechtsträger im Sinne des § 63a 
Abs. 2 übertragen werden. Dem Umschreibungsantrag muss eine Satzung gemäß 
§ 63a Abs. 3 beigefügt sein und § 63a Abs. 7 gilt für den Umschreibungsantrag 
sinngemäß. 

§ 66. Unbeschadet der sonst für die Löschung von Marken geltenden Vor-
schriften (§ 62 Abs. 3) ist eine Verbandsmarke zu löschen, 
 1. wenn ein Verband im Sinne des § 62 Abs. 1 oder 2 als Inhaber der Ver-

bandsmarke nicht mehr besteht; 

§ 66. (1) Unbeschadet der sonst für die Löschung von Marken geltenden Vor-
schriften (§ 62 Abs. 3) ist eine Verbandsmarke zu löschen, 
 1. wenn ein Verband im Sinne des § 62 Abs. 1 oder 2 als Inhaber der Ver-

bandsmarke nicht mehr besteht, 
 2. wenn der Verband gestattet oder duldet, dass die Verbandsmarke in einer 

den allgemeinen Verbandszwecken oder der Satzung widersprechenden 
Weise benutzt wird. Als eine solche mißbräuchliche Benutzung ist es ins-
besondere anzusehen, wenn die Benutzung der Verbandsmarke zu einer 
Irreführung des geschäftlichen Verkehrs geeignet ist. 

 2. wenn der Verband keine angemessenen Maßnahmen ergreift, um eine den 
Benutzungsbedingungen gemäß der Satzung widersprechende Benutzung 
der Marke zu verhindern, 
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  3. wenn die Verbandsmarke von berechtigten Personen in einer Art benutzt 

worden ist, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne des § 63 
Abs. 5 Z 2 irregeführt wird. 

 (2) Im Übrigen gilt § 33 auch für jede im Register angemerkte Satzung sinn-
gemäß. Jedoch wird die Verbandsmarke nicht gelöscht, wenn der Löschungsantrag 
auf die Satzung gestützt ist und der Verband die Satzung so ändert, dass der Lö-
schungsgrund nicht mehr besteht. In diesen Verfahren ist § 117 Patentgesetz 1970 
sinngemäß anzuwenden. 

 (3) Eine ernsthafte Benutzung der Verbandsmarke durch eine gemäß der Sat-
zung hierzu berechtigte Person gilt als Benutzung im Sinne des § 33a. 

 § 66a. (1) Unbeschadet der sonst für die Löschung von Marken geltenden 
Vorschriften (§ 63a Abs. 6) ist eine Gewährleistungsmarke über Antrag zu lö-
schen, 
 1. wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Anforderung des § 63a 

Abs. 2 nicht mehr erfüllt, 
 2. wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke keine angemessenen Maß-

nahmen ergreift, um eine den Benutzungsbedingungen laut Satzung nicht 
entsprechende Benutzung der Marke zu verhindern, 

 3. wenn die Gewährleistungsmarke von berechtigten Personen in einer Art 
benutzt worden ist, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne 
des § 63a Abs. 7 Z 2 irregeführt wird. 

 (2) Im Übrigen gilt § 33 auch für jede im Register angemerkte Satzung sinn-
gemäß. Jedoch wird die Gewährleistungsmarke nicht gelöscht, wenn der Lö-
schungsantrag auf die Markensatzung gestützt ist und der Inhaber der Gewährleis-
tungsmarke die Markensatzung so ändert, dass der Löschungsgrund nicht mehr 
besteht. In diesen verfahren ist § 117 Patentgesetz 1970 sinngemäß anzuwenden. 

§ 67. Der nach den geltenden Bestimmungen bestehende Anspruch des Ver-
bandes auf Entschädigung wegen unbefugter Benutzung der Verbandsmarke um-
faßt auch den einem Mitglied erwachsenen Schaden. 

§ 67. (1) Soweit in der Satzung nach § 63 nichts anderes bestimmt ist, kann 
ein zur Benutzung der Verbandsmarke berechtigtes Mitglied Klage wegen Verlet-
zung der Verbandsmarke nur mit Zustimmung des Verbandes erheben. 

 (2) Der Verband kann im Namen der zur Benutzung der Marke berechtigten 
Mitglieder Entschädigung wegen unbefugter Benutzung der Verbandsmarke für 
einen den Mitgliedern entstandenen Schaden verlangen. 

 (3) Die Abs. 1 und 2 gelten für Gewährleistungsmarken sinngemäß. 
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§ 69. Anmeldungen für Gemeinschaftsmarken können gemäß Art. 25 Abs. 1b 

der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. Nr. L 78 
vom 26.2.2009 S. 1, beim Patentamt eingereicht werden. Das Patentamt vermerkt 
auf der Anmeldung den Tag des Einlangens und leitet die Unterlagen ungeprüft 
innerhalb der im Art. 25 Abs. 2 dieser Verordnung vorgesehenen Frist von zwei 
Wochen an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 
Modelle) in Alicante weiter. 

entfällt 

Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen Marken nach dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll 
zu diesem Abkommen 

 § 70a. (1) Ein Antrag nach Regel 27bis der Gemeinsamen Ausführungsord-
nung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken 
und zum Protokoll zu diesem Abkommen, BGBl. III Nr. xxx/2017 auf Weiterlei-
tung eines Gesuchs auf Teilung einer internationalen Registrierung mit Schutz in 
Österreich ist als solcher zu bezeichnen und hat die Nummer der internationalen 
Registrierung sowie eine nach den Klassen der betreffenden internationalen Re-
gistrierung geordnete Zusammenstellung der abzutrennenden Waren oder Dienst-
leistungen zu enthalten. Im Übrigen ist, vorbehaltlich des Abs. 2, § 23a sinngemäß 
anzuwenden. 

 (2) Vor Ablauf der Widerspruchsfrist (§ 29a Abs. 2) ist ein Antrag auf Wei-
terleitung eines Gesuchs auf Teilung einer internationalen Registrierung nicht 
zulässig. Entspricht der Antrag nicht den genannten Voraussetzungen, ist er mit 
Beschluss zurückzuweisen. 

 § 77d. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des § 19 in der Fassung des BGBl. I 
Nr. xxx/2017 registrierte Marken ist § 19 in der davor geltenden Fassung für die 
Berechnung der nächstfolgenden Fälligkeit der Erneuerungsgebühr vorbehaltlich 
des Abs. 2 weiter anzuwenden. 

 (2) Die Höhe der gemäß Abs. 1 zu entrichtenden Erneuerungsgebühr redu-
ziert sich um den im Folgenden angegebenen Prozentsatz, wenn die darauf folgen-
de Zeitdauer bis zur nächsten Fälligkeit gemäß § 19 in der Fassung des BGBl. I 
Nr. xxx/2017 weniger als folgendes Ausmaß beträgt: 
 1. bei weniger als 9 Jahren reduziert sich die Erneuerungsgebühr um 10 vH, 
 2. bei weniger als 8 Jahren reduziert sich die Erneuerungsgebühr um 20 vH, 
 3. bei weniger als 7 Jahren reduziert sich die Erneuerungsgebühr um 30 vH, 
 4. bei weniger als 6 Jahren reduziert sich die Erneuerungsgebühr um 40 vH, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 5. bei weniger als 5 Jahren reduziert sich die Erneuerungsgebühr um 50 vH, 
 6. bei weniger als 4 Jahren reduziert sich die Erneuerungsgebühr um 60 vH, 
 7. bei weniger als 3 Jahren reduziert sich die Erneuerungsgebühr um 70 vH, 
 8. bei weniger als 2 Jahren reduziert sich die Erneuerungsgebühr um 80 vH, 
 9. bei weniger als 1 Jahr reduziert sich die Erneuerungsgebühr um 90 vH. 

 § 77e. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I 
Nr. xxx/2017 eingereichte Anträge gemäß § 23 Abs. 2 ist diese Bestimmung in der 
vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. XX/2017 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden. 

 (2) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2017 ein-
gereichte Anträge auf Löschung einer Marke gemäß § 66 ist diese Bestimmung in 
der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2017 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. 

 (3) Wird nach dem Inkrafttreten des BGBl. I Nr. xxx/2017 ein Antrag auf Lö-
schung einer vorher registrierten Marke gemäß § 66 eingereicht, so kann dieser 
Antrag nicht mehr auf § 66 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesge-
setzes geltenden Fassung, sondern nur auf § 66 in der nach dem Inkrafttreten die-
ses Bundesgesetzes geltenden Fassung gestützt werden. 

 § 79a. Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Begriffe „Gemeinschaftsmar-
ke“ und „Gemeinschaftsmarkengericht“ werden durch die Begriffe „Unionsmar-
ke“ bzw. “Unionsmarkengericht“, die Bezeichnung „Harmonisierungsamt für den 
Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)“ durch die Bezeichnung „Amt der 
Europäischen Union für Geistiges Eigentum“ in der jeweils grammatikalisch rich-
tigen Form ersetzt. 

§ 81b. § 21 Abs. 1 und § 22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 71/2016 treten mit Beginn des zehnten auf die Kundmachung des genannten 
Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. 

§ 81b. (1) § 21 Abs. 1 und § 22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 71/2016 treten mit Beginn des zehnten auf die Kundmachung des genannten 
Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. 

 (2) § 28 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 tritt mit 
Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages 
in Kraft. 

 (3) § 17 Abs. 2a und 4, §§ 21, 23, 23a, die Überschrift des VI. Abschnitts, 
§§ 63 bis 67, 77e, 79a und 83 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2017 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundes-
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gesetzes folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig treten §§ 21a und 69 in der bis-
her geltenden Fassung außer Kraft. 

 (4) §§ 19 und 77d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 
treten mit Beginn des dreizehnten auf die Kundmachung des genannten Bundesge-
setzes folgenden Monats in Kraft. 

 (5) § 19a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 tritt mit 
Beginn des siebten auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgen-
den Monats in Kraft. 

 (6) Die Überschrift des IX. Abschnitts sowie § 70a in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 treten mit 1. Februar 2019 in Kraft. 

§ 83. Mit diesem Bundesgesetz wird das Markenschutzgesetz an die Richtli-
nie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums, ABl. Nr. L 157 vom 30.4.2004, Seite 45, ange-
passt. 

§ 83. (1) Mit diesem Bundesgesetz wird das Markenschutzgesetz an die 
Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchset-
zung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. Nr. L 157 vom 30.4.2004, Seite 
45, angepasst. 

 (2) Mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2017 wird das Markenschutzge-
setz in § 17 Abs. 2a, §§ 19, 19a, 23a, 63 bis 67, 77d und 81c an die Richtlinie 
2015/2436/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. Nr. L 336 vom 
23.12.2015, Seite 1, angepasst. 

Änderung des Patentgesetzes 1970 
§ 2. (1) bis (3) … § 2. (1) bis (3) … 
(3) Bei der Anwendung des Abs. 1 Z 1 lit. a bis c sind die entsprechenden 

Vorschriften des Fortpflanzungsmedizingesetzes, BGBl. Nr. 257/1992, in der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gültigen Fassung zu beachten. 

(3) Bei der Anwendung des Abs. 1 Z 1 lit. a bis c sind die entsprechenden 
Vorschriften des Fortpflanzungsmedizingesetzes, BGBl. Nr. 275/1992, in der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gültigen Fassung zu beachten. 

§ 43. (1) bis (5) … § 43. (1) bis (5) … 
(6) Mit dem Antrag auf Eintragung ist die Urkunde, auf Grund der die Ein-

tragung geschehen soll, in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Ab-
schrift vorzulegen. Wenn die Urkunde keine öffentliche ist, muss sie mit der ord-
nungsgemäß beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen 
sein. 

(6) Mit dem Antrag auf Eintragung ist die Urkunde, auf Grund der die Ein-
tragung geschehen soll, in Kopie vorzulegen. Wenn das Original der Urkunde 
keine öffentliche Urkunde ist, muss sie mit der beglaubigten Unterschrift des über 
sein Recht Verfügenden versehen sein. Im Fall der Übertragung des Patentrechts 
kann an Stelle der Urkunde auch eine übereinstimmende Erklärung der Parteien 
oder ihrer Vertreter zur Übertragung vorgelegt werden. 

(7) Der Eintragungsantrag und die Urkunde unterliegen nach Form und Inhalt (7) Der Antrag auf Eintragung, die Urkunde und die Erklärungen unterliegen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Prüfung des Patentamtes. nach Form und Inhalt der Prüfung des Patentamts. Das Patentamt kann, wenn sich 

begründete Zweifel ergeben, Originale oder beglaubigte Kopien oder weitere Un-
terlagen verlangen. 

§ 62. (1) bis (7) … § 62. (1) bis (7) … 
(8) Über Ansprüche nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1975 entscheidet 

das Mitglied, im Fall eines Senates der Vorsitzende. 
(8) Über Ansprüche nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. 

Nr. 136, entscheidet das Mitglied, im Fall eines Senates der Vorsitzende. 
§ 80. (1) bis (3) … § 80. (1) bis (3) … 
(4) Das Patentamt veröffentlicht die Beschreibungen, Patentansprüche, 

Zeichnungen und Zusammenfassungen der erteilten Patente, soweit deren Einsicht 
jedermann freisteht, in selbständigen Druckschriften (Patentschriften). In der Pa-
tentschrift sind die Entgegenhaltungen anzugeben, die das Patentamt für die Beur-
teilung der Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht gezogen hat. 

(4) Das Patentamt veröffentlicht die Beschreibungen, Patentansprüche, 
Zeichnungen und Zusammenfassungen der erteilten Patente, soweit deren Einsicht 
jedermann freisteht, in einer Patentschrift. In der Patentschrift sind die Entgegen-
haltungen anzugeben, die das Patentamt für die Beurteilung der Patentierbarkeit 
der angemeldeten Erfindung in Betracht gezogen hat. 

(5) bis (6) … (5) bis (6) … 
§ 91a. Sind Teile der Anmeldung in englischer oder französischer Sprache 

abgefasst (§ 89 Abs. 2), so ist der Anmelder im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprü-
fung aufzufordern, innerhalb der im § 99 Abs. 2 vorgesehenen Frist eine Überset-
zung ins Deutsche vorzulegen. Diese Übersetzung ist dem Anmeldeverfahren 
zugrunde zu legen; ihre Richtigkeit wird im Anmeldeverfahren nicht geprüft. 

§ 91a. Sind Teile der Anmeldung in englischer oder französischer Sprache 
abgefasst (§ 89 Abs. 2), so ist der Anmelder im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprü-
fung unter Beifügung eines vorläufigen Recherchenergebnisses aufzufordern, 
innerhalb der im § 99 Abs. 2 vorgesehenen Frist eine Übersetzung ins Deutsche 
vorzulegen.Diese Übersetzung ist dem Anmeldeverfahren zugrunde zu legen; ihre 
Richtigkeit wird im Anmeldeverfahren nicht geprüft. 

§ 92. Durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes sind Form und In-
halt der Anmeldung näher zu regeln. Dabei ist auf möglichste Zweckmäßigkeit 
und Einfachheit sowie auf die Verständlichkeit der Patentschrift und auf die Erfor-
dernisse ihrer Drucklegung und Veröffentlichung Bedacht zu nehmen. 

§ 92. Durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes sind Form und In-
halt der Anmeldung näher zu regeln, sowie in welcher Form die Anmeldung und 
die Patentschrift veröffentlicht werden. Dabei ist auf möglichste Zweckmäßigkeit 
und Einfachheit sowie auf die Erfordernisse der Veröffentlichungen Bedacht zu 
nehmen. 

§ 101. (1) … § 101. (1) … 
(2) Die Veröffentlichung der Anmeldung hat die Beschreibung, die Patentan-

sprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung jeweils in der ursprünglich 
eingereichten Fassung sowie als Anlage einen Recherchenbericht, wenn dieser vor 
Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegt, zu 
enthalten. In dem Recherchenbericht sind die vom Patentamt zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Berichtes ermittelten Schriftstücke zu nennen, die zur Beurteilung 
der Patentierbarkeit in Betracht gezogen werden können. Dem Recherchenbericht 
sind die Patentansprüche in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung zugrundezu-
legen, wobei § 22a Abs. 1 Satz 2 und 3 sinngemäß anzuwenden ist. Ist der Recher-

(2) Die Veröffentlichung der Anmeldung hat die Beschreibung, die Patentan-
sprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung jeweils in der ursprünglich 
eingereichten Fassung sowie als Anlage einen Recherchenbericht, wenn dieser vor 
Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegt, zu 
enthalten. In dem Recherchenbericht sind die vom Patentamt zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Berichtes ermittelten Schriftstücke zu nennen, die zur Beurteilung 
der Patentierbarkeit in Betracht gezogen werden können. Dem Recherchenbericht 
sind die Patentansprüche in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung zugrundezu-
legen, wobei § 22a Abs. 1 Satz 2 und 3 sinngemäß anzuwenden ist. Ist der Recher-
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chenbericht nicht mit der Anmeldung veröffentlicht worden, so ist er gesondert zu 
veröffentlichen. 

chenbericht nicht mit der Anmeldung veröffentlicht worden, so ist er gesondert zu 
veröffentlichen, sofern die Anmeldung nicht vor Abschluss der technischen Vor-
bereitungen für diese gesonderte Veröffentlichung zurückgezogen oder zurückge-
wiesen worden ist. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
§ 111a. (1) bis (3) … § 111a. (1) bis (3) … 
(4) Zur Erledigung der Anträge ist das nach der Geschäftsverteilung zustän-

dige fachtechnische Mitglied (§ 61) berufen. Der Erledigung ist eine Ausfertigung 
der vom Antragsteller beigebrachten Beilagen (Abs. 1 und 2) anzuheften. 

(4) Zur Erledigung der Anträge ist das nach der Geschäftsverteilung zustän-
dige fachtechnische Mitglied (§ 61) berufen. Sofern dies der Antragsteller aus-
drücklich beantragt, hat die Recherche oder das Gutachten in englischer Sprache 
zu ergehen. Der Erledigung ist eine Ausfertigung der vom Antragsteller beige-
brachten Beilagen (Abs. 1 und 2) anzuheften. 

(5) … (5) … 
§ 180b. (1) bis (2) … § 180b. (1) bis (2) … 

 (3) § 2 Abs. 3, § 43 Abs. 6 und 7, § 62 Abs. 8, § 80 Abs. 4, § 91a erster Satz, 
§§ 92, 101 Abs. 2 letzter Satz und § 111a Abs. 4 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. xxx/2017 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des ge-
nannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft. 

Änderung des Gebrauchsmustergesetzes 
§ 15. Durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes sind Form und In-

halt der Anmeldung näher zu regeln. Dabei ist auf möglichste Zweckmäßigkeit 
und Einfachheit sowie auf die Erfordernisse der Ausgabe der Gebrauchsmuster-
schrift Bedacht zu nehmen. 

§ 15. Durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes sind Form und In-
halt der Anmeldung näher zu regeln, sowie in welcher Form die Gebrauchsmuster-
schrift veröffentlicht wird. Dabei ist auf möglichste Zweckmäßigkeit und Einfach-
heit sowie auf die Erfordernisse der Veröffentlichung der Gebrauchsmusterschrift 
Bedacht zu nehmen. 

§ 17. (1) bis (2) … § 17. (1) bis (2) … 
(3) Hängt die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters davon ab, ob die Prio-

rität zu Recht beansprucht wurde, so ist das Prioritätsrecht nachzuweisen. Mit 
Verordnung des Präsidenten des Patentamtes ist zu bestimmen, welche Belege im 
Verfahren vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat für 
diesen Nachweis (Prioritätsbelege) erforderlich und wann diese Belege vorzulegen 
sind. 

(3) Hängt die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters davon ab, ob die Prio-
rität zu Recht beansprucht wurde, so ist das Prioritätsrecht nachzuweisen. Mit 
Verordnung des Präsidenten des Patentamtes ist zu bestimmen, welche Belege im 
Verfahren vor dem Patentamt und im Rechtsmittelverfahren für diesen Nachweis 
(Prioritätsbelege) erforderlich und wann diese Belege vorzulegen sind. 

(4) … (4) … 
§ 22. Entspricht die Anmeldung den Anforderungen der §§ 18 und 19, sind § 22. Entspricht die Anmeldung den Anforderungen der §§ 18 und 19, hat die 
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die Veröffentlichung des Gebrauchsmusters im Gebrauchsmusterblatt (§ 23) und 
seine Registrierung im Gebrauchsmusterregister (§ 24) zu verfügen. 

Technische Abteilung die Veröffentlichung des Gebrauchsmusters im Gebrauchs-
musterblatt (§ 23) und seine Registrierung im Gebrauchsmusterregister (§ 24) zu 
beschließen. 

§ 32. (1) … § 32. (1) … 
(2) Mit dem Antrag auf Eintragung ist die Urkunde, auf Grund der die Ein-

tragung geschehen soll, in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Ab-
schrift vorzulegen. Wenn die Urkunde keine öffentliche ist, muss sie mit der ord-
nungsgemäß beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen 
sein. 

(2) Mit dem Antrag auf Eintragung ist die Urkunde, auf Grund der die Ein-
tragung geschehen soll, in Kopie vorzulegen. Wenn das Original der Urkunde 
keine öffentliche Urkunde ist, muss sie mit der beglaubigten Unterschrift des über 
sein Recht Verfügenden versehen sein. Im Fall der Übertragung des Gebrauchs-
musters kann an Stelle der Urkunde auch eine übereinstimmende Erklärung der 
Parteien oder ihrer Vertreter zur Übertragung vorgelegt werden. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
§ 53a. (1) bis (6) … § 53a. (1) bis (6) … 

 (7) §§ 15, 17 Abs. 3, §§ 22 und 32 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2017 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten 
Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft. 

Änderung des Halbleiterschutzgesetzes 
§ 19. Für die Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt und vor dem 

Obersten Patent- und Markensenat finden die Bestimmungen des § 21 des Patent-
gesetzes 1970 Anwendung. 

§ 19. Für die Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt und im Rechtsmit-
telverfahren finden die Bestimmungen des § 21 des Patentgesetzes 1970 Anwen-
dung. 

§ 27. (1) bis (8) … § 27. (1) bis (8) … 
 (9) § 19 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2016 tritt mit 

Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages 
in Kraft. 

Änderung des Musterschutzgesetzes 1990 
§ 20. (1) bis (2) … § 20. (1) bis (2) … 
(3) Hängt die Aufrechterhaltung des Musterrechtes davon ab, ob die Priorität 

zu Recht beansprucht wurde, so ist das Prioritätsrecht nachzuweisen. Mit Verord-
nung des Präsidenten des Patentamtes ist zu bestimmen, welche Belege im Verfah-
ren vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat für diesen 
Nachweis (Prioritätsbelege) erforderlich und wann diese Belege vorzulegen sind. 

(3) Hängt die Aufrechterhaltung des Musterrechtes davon ab, ob die Priorität 
zu Recht beansprucht wurde, so ist das Prioritätsrecht nachzuweisen. Mit Verord-
nung des Präsidenten des Patentamtes ist zu bestimmen, welche Belege im Verfah-
ren vor dem Patentamt und im Rechtsmittelverfahren für diesen Nachweis (Priori-
tätsbelege) erforderlich und wann diese Belege vorzulegen sind. 

(4) … (4) … 
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§ 22. (1) Dingliche Rechte an Musterrechten sowie das Musterrecht selbst im 

Fall seiner Übertragung (§ 10) werden mit der Eintragung in das Musterregister 
erworben. 

§ 22. (1) Dingliche Rechte an Musterrechten sowie das Musterrecht selbst im 
Fall seiner Übertragung (§ 10) werden mit der Eintragung in das Musterregister 
erworben. 

(2) Mit dem Antrag auf Eintragung ist die Urkunde, auf Grund der die Ein-
tragung geschehen soll, in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Ab-
schrift vorzulegen. Wenn die Urkunde keine öffentliche ist, muss sie mit der ord-
nungsgemäß beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen 
sein. 

(2) Mit dem Antrag auf Eintragung ist die Urkunde, auf Grund der die Ein-
tragung geschehen soll, in Kopie vorzulegen. Wenn das Original der Urkunde 
keine öffentliche Urkunde ist, muss sie mit der beglaubigten Unterschrift des über 
sein Recht Verfügenden versehen sein. Im Fall der Übertragung des Musterrechts 
kann an Stelle der Urkunde auch eine übereinstimmende Erklärung der Parteien 
oder ihrer Vertreter zur Übertragung vorgelegt werden. 

 (3) Der Antrag, die Urkunde und die Erklärungen unterliegen nach Form und 
Inhalt der Prüfung des Patentamts. Das Patentamt kann, wenn sich begründete 
Zweifel ergeben, Originale oder beglaubigte Kopien oder weitere Unterlagen ver-
langen. 

(3) Rechtsstreitigkeiten, die Musterrechte betreffen, sind auf Antrag im Mus-
terregister einzutragen (Streitanmerkung). 

(4) Rechtsstreitigkeiten, die Musterrechte betreffen, sind auf Antrag im Mus-
terregister einzutragen (Streitanmerkung). 

(4) Im übrigen sind § 43 Abs. 2, 3, 4, 5 und 7 (Eintragung in das Patentregis-
ter), § 44 (Belastungen) und § 45 Abs. 2 (Streitanmerkungen) des Patentgeset-
zes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß anzuwenden. 

(5) Im übrigen sind § 43 Abs. 2 bis 5 (Eintragung in das Patentregister), § 44 
(Belastungen) und § 45 Abs. 2 (Streitanmerkungen) des Patentgesetzes 1970, 
BGBl. Nr. 259, sinngemäß anzuwenden. 

(5) Auf die Übertragung des Rechtes aus der Anmeldung eines Musters sind 
der Abs. 2 sowie § 43 Abs. 5 und 7 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß anzuwen-
den. 

(6) Auf die Übertragung des Rechtes aus der Anmeldung eines Musters sind 
die Abs. 2 und 3 sowie § 43 Abs. 5 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß anzuwen-
den. 

§ 46. (1) bis (10) … § 46. (1) bis (10) … 
 (11) § 20 Abs. 3 und § 22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/2017 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundes-
gesetzes folgenden Tages in Kraft. 

Änderung des Patentamtsgebührengesetzes 
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

… 2. Hauptstück … … 2. Hauptstück … 
10. Abschnitt 

Internationale Markenanmeldungen 
10. Abschnitt 

Internationale Marken 
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§ 4. Für die Veröffentlichung der Patentschrift ist eine Veröffentlichungsge-

bühr zu zahlen. Die Gebühr beträgt 208 Euro sowie zusätzlich, je nach Zahl der 
für die Veröffentlichung bestimmten Seiten, ab der 16. Seite für jeweils 15 Seiten 
135 Euro. 

§ 4. Für die Veröffentlichung der Patentschrift ist eine Veröffentlichungsge-
bühr zu zahlen. Die Gebühr beträgt 208 Euro sowie zusätzlich, je nach Zahl der 
für die Veröffentlichung bestimmten Seiten, ab der 16. Seite für jeweils 15 Seiten 
135 Euro. Sequenzprotokolle, die einen gesonderten Teil der Beschreibung dar-
stellen, sind mit nicht mehr als 400 Seiten zu berechnen. 

 § 8a. Sequenzprotokolle, die einen gesonderten Teil der Beschreibung der 
Übersetzung darstellen, sind mit nicht mehr als 400 Seiten zu berechnen. 

§ 13. (1) Die Gebühr für die Durchführung der Internationalen Recherche und 
aller anderen Aufgaben, die Internationalen Recherchenbehörden durch den PCT 
und seine Ausführungsordnung übertragen werden („Recherchengebühr“), beträgt 
1864 Euro. 

§ 13. (1) Die Gebühr für die Durchführung der Internationalen Recherche und 
aller anderen Aufgaben, die Internationalen Recherchenbehörden durch den PCT 
und seine Ausführungsordnung übertragen werden („Recherchengebühr“), ist 
durch Verordnung des Präsidenten oder der Präsidentin des Patentamts festzuset-
zen. Die Gebühr darf die vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisati-
on festgesetzte Gebühr für eine internationale Recherche nicht übersteigen. 

(2) bis (9) … (2) bis (9) … 
§ 20. Für die Anmeldung sind folgende Gebühren zu zahlen: 

 1. Anmeldegebühr 
 a) für eine Einzelanmeldung ........................................................... 67 Euro, 
 b) für eine Sammelanmeldung ...................................................... 127 Euro, 

zuzüglich 18,50 Euro für das 11. und für jedes weitere der darin zu-
sammengefassten Muster; 

 2. Zuschlag für eine Geheimmusteranmeldung....................................... 50 vH 
der zu zahlenden Anmeldegebühr; 

 3. Klassengebühr für eine Einzelanmeldung pro Klasse ................ 15,50 Euro, 
 4. Lagergebühr für dreidimensionale Muster pro Muster-

exemplar ......................................................................................... 83 Euro, 

§ 20. Für die Anmeldung sind folgende Gebühren zu zahlen: 
 1. Anmeldegebühr 
 a) für eine Einzelanmeldung .......................................................... 67 Euro, 
 b) für eine Sammelanmeldung ..................................................... 127 Euro, 

zuzüglich 18,50 Euro für das 11. und für jedes weitere der darin zu-
sammengefassten Muster; 

 2. Zuschlag für eine Geheimmusteranmeldung ...................................... 50 vH 
der zu zahlenden Anmeldegebühr; 

 3. Klassengebühr für eine Einzelanmeldung pro Klasse ................15,50 Euro, 
 4. Lagergebühr für dreidimensionale Muster pro Muster-

exemplar ......................................................................................... 83 Euro. 
 5. Druckkostenbeitrag, dessen Höhe mit Verordnung festzusetzen ist.  

§ 22. (1) Für die Anmeldung sind folgende Gebühren zu zahlen: 
 1. Anmeldegebühr 
 a) für eine Marke........................................ .................................. 313 Euro, 
 b) für eine Verbandsmarke......................................................... 1 190 Euro, 

§ 22. (1) Für die Anmeldung sind folgende Gebühren zu zahlen: 
 1. Anmeldegebühr 
 a) für eine Marke............................. ............................................. 270 Euro, 
 b) für eine Verbands- oder Gewährleistungsmarke ...................... 450 Euro, 

 2. Klassengebühr für jede Klasse ab der 4. Klasse .............................. 75 Euro,  2. Klassengebühr für jede Klasse ab der 4. Klasse ............................. 75 Euro, 
 3. Druckkostenbeitrag, dessen Höhe mit Verordnung festzusetzen ist.  3. Recherchengebühr (§ 21 Markenschutzgesetz 1970) ..................... 40 Euro, 

 (2) Bei elektronischer Anmeldung reduziert sich die Anmeldegebühr (Abs. 1 
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Z 1 lit. a und b) um 20 Euro. 

(2) Wenn die Anmeldung nicht zur Registrierung führt, ist von der unter 
Abs. 1 Z 1 genannten Gebühr folgender Betrag zurückzuzahlen 
 a) für eine Marke ............................................................................... 104 Euro, 
 b) für eine Verbandsmarke ................................................................ 417 Euro. 

(3) Wenn die Anmeldung nicht zur Registrierung führt, ist folgender Betrag 
zurückzuzahlen: 
 1. für eine Marke ................................................................................ 70 Euro, 
 2. für eine Verbands- oder Gewährleistungsmarke .......................... 100 Euro. 

(3) Wird die Anmeldung vor Zustellung einer nicht die Einzahlung der Ge-
bühren betreffenden schriftlichen Aufforderung zur Mängelbehebung und vor 
Erstellung der Ähnlichkeitsrecherche zurückgezogen, so ist jeweils das Doppelte 
der in Abs. 2 genannten Beträge zurückzuzahlen. 

(4) Wird die Anmeldung vor Zustellung einer nicht die Einzahlung von Ge-
bühren betreffenden schriftlichen Aufforderung zur Mängelbehebung zurückgezo-
gen, ist das Eineinhalbfache des unter Abs. 3 genannten Betrages zurückzuzahlen. 

(4) Wird die Klassengebühr nur unvollständig bezahlt, so hat der Anmelder 
über amtliche Aufforderung nach seiner Wahl entweder die fehlenden Gebühren 
zu entrichten oder die Anmeldung auf jene Klassen zu beschränken, für die die 
Klassengebühr entrichtet worden ist. Andernfalls ist die Anmeldung zur Gänze 
zurückzuweisen. 

(5) Wird die Klassengebühr nur unvollständig bezahlt, so hat der Anmelder 
über amtliche Aufforderung nach seiner Wahl entweder die fehlenden Gebühren 
zu entrichten oder die Anmeldung auf jene Klassen zu beschränken, für die die 
Klassengebühr entrichtet worden ist. Andernfalls ist die Anmeldung zur Gänze 
zurückzuweisen. 

(5) Die Gebühren des Eintragungsverfahrens für einen Antrag auf Erweite-
rung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer im Zeitpunkt der An-
tragstellung noch nicht eingetragenen Marke ergeben sich aus dem Gebührenan-
satz gemäß Abs. 1 Z 1 und Z 2 reduziert um den Betrag gemäß Abs. 2. Wird der 
Antrag auf Erweiterung vor Zustellung einer nicht die Einzahlung der Gebühren 
betreffenden schriftlichen Aufforderung zur Mängelbehebung des Antrags auf 
Erweiterung und vor Erstellung der Ähnlichkeitsrecherche zum Antrag auf Erwei-
terung zurückgezogen, so sind die in Abs. 2 genannten Beträge zurückzuzahlen. 

(6) Die Teilungsgebühr beträgt 200 Euro. 

§ 24. (1) Die Erneuerungsgebühr beträgt vorbehaltlich der Abs. 1a und 1b 
 1. für eine Marke ............................................................................... 678 Euro, 
 2. für eine Verbandsmarke ............................................................. 2 715 Euro. 

§ 24. (1) Die Erneuerungsgebühr beträgt 
 1. für eine Marke .............................................................................. 700 Euro, 
 2. für eine Verbandsmarke .............................................................1 300 Euro, 
 3. für eine Gewährleistungsmarke ..................................................1 300 Euro. 

(1a) Die zweite Erneuerungsgebühr beträgt 
 1. für eine Marke ............................................................................... 783 Euro, 
 2. für eine Verbandsmarke ............................................................. 3 133 Euro. 

entfällt 

(1b) Die dritte und jede weitere Erneuerungsgebühr beträgt 
 1. für eine Marke ............................................................................... 887 Euro, 
 2. für eine Verbandsmarke ............................................................. 3 551 Euro. 

entfällt 
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Internationale Markenanmeldungen Internationale Marken 
 Gebühr bei Teilung der internationalen Registrierung 

§ 25a. Für den Antrag auf Teilung einer internationalen Registrierung (§ 70a 
Markenschutzgesetz) ist neben der direkt an das Internationale Büro zu zahlenden 
Gebühr eine Antragsgebühr von 100 Euro zu zahlen. 

§ 28. (1) Die Gebühren betragen für: § 28. (1) Die Gebühren betragen für: 
 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. den Antrag auf Änderung des Anmelders oder Rechtsinha-

bers einer Verbandsmarke  ............................................................ 355 Euro, 
 5. den Antrag auf Änderung des Anmelders oder Rechtsinha-

bers einer Verbands- oder Gewährleistungsmarke ....................... 355 Euro, 
 6. bis 8. …  6. bis 8. … 

 § 36b. (1) Für Anmeldungen und Anträge, die vor dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 eingereicht werden, ist § 22 in der vor dem 
Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwen-
den. 

 (2) Für Erneuerungsgebühren, deren Fälligkeitstag vor dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. xxx/2017 liegt, ist § 24 Abs. 1 bis 1b in der vor dem 
Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwen-
den. 

 (3) Für Erneuerungsgebühren, deren Fälligkeitstag zwar nach dem Inkrafttre-
ten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 liegt, die jedoch vor diesem Inkraft-
tretensdatum rechtswirksam bewirkt werden, sind die Gebührensätze des § 24 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 anzuwenden. 

§ 40a. § 22 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 71/2016 tritt mit Beginn des zehnten auf die Kundmachung des genannten 
Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt § 34 samt Über-
schrift außer Kraft. 

§ 40a. (1) § 22 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 71/2016 tritt mit Beginn des zehnten auf die Kundmachung des genannten 
Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt § 34 samt Über-
schrift außer Kraft. 

 (2) § 4 letzter Satz, §§ 8a, 13 Abs. 1, § 20 Z 4, §§ 22, 24 Abs. 1 Z 3, § 28 
Abs. 1 Z 5 und § 36b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 
treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes fol-
genden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt § 20 Z 5 außer Kraft. § 8a in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 tritt mit dem Inkrafttreten des 
Übereinkommens über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über 
die Erteilung europäischer Patente außer Kraft. Solange keine Verordnung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Präsidenten oder der Präsidentin des Patentamts aufgrund des § 13 Abs. 1 in der 
genannten Fassung in Kraft tritt, ist § 13 Abs. 1 in der bisher geltenden Fassung 
anzuwenden. 

 (3) § 24 Abs. 1 Z 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2017 tritt mit Beginn des dreizehnten auf die Kundmachung des genann-
ten Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt § 24 Abs. 1a und 
1b außer Kraft. 

 (4) Die Überschrift des 10. Abschnitts des 2. Hauptstücks im Inhaltsverzeich-
nis, die Überschrift des 10. Abschnitts des 2. Hauptstücks und § 25a samt Über-
schrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit 
1. Februar 2019 in Kraft. 
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